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Ohne Einengung der Fahrbahn

Längsabsperrung durch
doppelseitige Leitbaken
Abstand max. 20 m
Ggf. doppelseitige Warnleuchte
auf jeder 2. Leitbake
(s. Teil A, Abs. 3.1.2)

1) Wiederholen bei Arbeitsstellen
über  1000 m Länge im Ab-
stand von  500 m
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